
 

Version 1998 
S A T Z U N G des Vereines „Wir für Holzwi-
ckede e.V."  

Präambel  

Wie in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, so ist, auch in der Gemeinde 
Holzwickede eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen einer wachsenden öffentlichen Armut 
und einem steigenden privaten Wohlstand 
des oberen Drittels der Gesellschaft zu be-
obachten. Es ist ferner zu erkennen, dass zi-
vilgesellschaftliche Formen von Solidarität 
und individueller Verantwortungsüber-
nahme durch die Zeiten wachsender staatli-
cher Fürsorge teilweise verkümmert sind. Es 
ist hieraus zu schließen, dass deshalb die 
Gefahren für den inneren Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft ansteigen. Es ist daher 
an der Zeit, dass sich Bürgerinnen und Bür-
ger aufgerufen fühlen, sich aktiv in örtlichen 
Projekten für das Gemeinwesen zu engagie-
ren und auch hierfür konkrete Beispiele pro-
pagieren. Diesem Zweck soll der Verein „Wir 
für Holzwickede e.V.“ dienen.  

§1 Name und Sitz  

Der Verein führt den Namen „Wir für Holz-
wickede e.V.“ und hat seinen Sitz in Holzwi-
ckede. Er ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in Unna einzutragen.  

§2 Zweck des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. Satzungszweck ist die Förderung 
sozial benachteiligter Personen. Dieser Sat-
zungszweck wird insbesondere erreicht 
durch:  

• Bekämpfung aktueller Notlagen  

• Hilfe für Bedürftige, beispielsweise 
durch die „Aktion Weihnachtsgeld"  

Entwurf 2025 
S A T Z U N G des Vereines „Wir für Holzwi-
ckede e.V."  

Präambel  

Wie in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, so ist, auch in der Gemeinde 
Holzwickede eine deutliche Diskrepanz zwi-
schen einer wachsenden öffentlichen Armut 
und einem steigenden privaten Wohlstand 
des oberen eines Drittels der Gesellschaft zu 
beobachten. Es ist ferner zu erkennen, dass 
zivilgesellschaftliche Formen von Solidarität 
und individueller Verantwortungsüber-
nahme durch die Zeiten wachsender staatli-
cher Fürsorge teilweise verkümmert sind. Es 
ist hieraus zu schließen, dass deshalb die 
Gefahren für den inneren Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft ansteigen. Es ist daher 
an der Zeit, dass sich Bürgerinnen und Bür-
ger aufgerufen fühlen, sich aktiv in örtlichen 
Projekten für das Gemeinwesen zu engagie-
ren und auch hierfür konkrete Beispiele pro-
pagieren geben. Diesem Zweck soll der Ver-
ein „Wir für Holzwickede e.V.“ dienen.  

§1 Name und Sitz  

Der Verein führt den Namen „Wir für Holz-
wickede e.V.“ und hat seinen Sitz in Holzwi-
ckede. Er ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in Unna Hamm einzutragen.  

§2 Zweck des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. Satzungszweck ist die Förderung 
sozial benachteiligter Personen. Dieser Sat-
zungszweck wird insbesondere erreicht 
durch:  

• Bekämpfung aktueller Notlagen  

• Hilfe für Bedürftige, beispielsweise 
durch die „Aktion Weihnachtsgeld"  

 



• Integration von gesellschaftlichen 
Randgruppen  

(2) Der Verein versteht sich ausdrücklich als 
Ergänzung und Unterstützung bereits vor-
handener karitativer und sozialer Einrich-
tungen; er ist keinesfalls als Konkurrenz zu 
diesen zu sehen. Ebenso ist der Verein poli-
tisch und weltanschaulich neutral.  

§ 3 Gemeinnützigkeit  

(1) Dem ausschließlich gemeinnützigen und 
mildtätigen Zweck entspricht es, dass die 
Mittel des Vereines nur für den satzungsge-
mäßen Zweck verwendet werden dürfen. 
Die Vereinsmitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereines.  

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des Vereines fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
günstigungen begünstigt werden.  

§4 Geschäftsjahr  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§5 Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft kann jede natürliche 
oder juristische Person erwerben, die den 
Vereinszweck und die Satzung anerkennt. 
Der Beitritt zum Verein erfolgt durch schrift-
liche Erklärung gegenüber dem geschäfts-
führenden Vorstand. Diese Erklärung kann 
nach Vordruck, formlos oder durch Listen 
erfolgen. Die Beitrittserklärung ist wirksam, 
wenn der geschäftsführende Vorstand ihr 
nicht binnen eines Monats widerspricht.  

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch:  

• Tod  

• Austritt  

• Ausschluss.  

(3) Der Austritt kann nur mit einer Frist von 
drei Monaten zum Schluss des Geschäfts-
jahres schriftlich gegenüber dem geschäfts-
führenden Vorstand erfolgen.  

(4) Der Ausschluss, über den der gesamte 
Vorstand entscheidet, erfolgt bei vereins-
schädigendem Verhalten. Gegen den Aus-
schluss ist die Berufung möglich; über die 

• Integration von gesellschaftlichen 
Randgruppen  

(2) Der Verein versteht sich ausdrücklich als 
Ergänzung und Unterstützung bereits vor-
handener karitativer und sozialer Einrich-
tungen; er ist keinesfalls als Konkurrenz zu 
diesen zu sehen. Ebenso ist der Verein poli-
tisch und weltanschaulich neutral und steht 
auf der Grundlage der demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland.  

§ 3 Gemeinnützigkeit  

(1) Dem ausschließlich gemeinnützigen und 
mildtätigen Zweck entspricht es, dass die 
Mittel des Vereines nur für den satzungsge-
mäßen Zweck verwendet werden dürfen. 
Die Vereinsmitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereines.  

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des Vereines fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
günstigungen begünstigt werden.  

§4 Geschäftsjahr  

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§5 Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft kann jede natürliche 
oder juristische Person erwerben, die den 
Vereinszweck und die Satzung anerkennt. 
Der Beitritt zum Verein erfolgt durch schrift-
liche Erklärung gegenüber dem geschäfts-
führenden Vorstand. Diese Erklärung kann 
nach Vordruck, formlos oder durch Listen 
erfolgen. Die Beitrittserklärung ist wirksam, 
wenn der geschäftsführende Vorstand ihr 
nicht binnen eines Monats widerspricht.  

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch:  

• Tod  

• Austritt  

• Ausschluss.  

(3) Der Austritt kann nur mit einer Frist von 
drei Monaten zum Schluss des Geschäfts-
jahres schriftlich gegenüber dem geschäfts-
führenden Vorstand erfolgen.  



Berufung entscheidet die Mitgliederver-
sammlung in der auf den Eingang der Beru-
fung nachfolgenden Mitgliederversamm-
lung.  

§6 Einnahmen  

(1) Die Einnahmen des Vereins bestehen 
aus öffentlichen und/oder privaten Zuwen-
dungen freiwilligen Spenden und Beiträgen.  

(2) Die Mitglieder entrichten jährliche Bei-
träge. Über die Höhe der zu entrichtenden 
Beiträge entscheidet die Mitgliederver-
sammlung.  

§7 Organe des Vereins  

Organe des Vereines sind der Vorstand (§ 8) 
und die Mitgliederversammlung (§ 9).  

§8 Vorstand  

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus  

• dem/der Vorsitzenden  

• dem/der stv. Vorsitzenden  

• dem/der Schriftführer/in  

• dem/der stv. Schriftführer/in  

• dem/der Kassierer/in  

• dem/der stv. Kassierer/in  

Die Stellvertreter/innen nehmen an den 
Vorstandssitzungen als Beisitzer/innen teil. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außerge-
richtlich von dem/der Vorsitzenden und ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied gemein-
sam vertreten.  

(3) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von 3 Jahren ge-
wählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt.  

(4) Die Wahlen zum Vorstand erfolgen durch 
Zuruf, soweit die Mitgliederversammlung 
nicht mit Stimmenmehrheit geheime Wah-
len bestimmt.  

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiede-
nen eine/n Nachfolger/in wählen.  

(6) Der Vorstand führt die laufenden Ge-
schäfte des Vereins. Seine Tätigkeit ist 

(4) Der Ausschluss, über den der gesamte 
Vorstand entscheidet, erfolgt bei vereins-
schädigendem Verhalten oder Aktivitäten, 
die der demokratischen Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland widerspre-
chen. Gegen den Ausschluss ist die Beru-
fung möglich; über die Berufung entschei-
det die Mitgliederversammlung in der auf 
den Eingang der Berufung nachfolgenden 
Mitgliederversammlung.  

§6 Einnahmen  

(1) Die Einnahmen des Vereins bestehen 
aus öffentlichen und/oder privaten Zuwen-
dungen freiwilligen Spenden und Beiträgen.  

(2) Die Mitglieder entrichten jährliche Bei-
träge. Über die Höhe der Mindesthöhe der 
zu entrichtenden Beiträge entscheidet die 
Mitgliederversammlung.  

§7 Organe des Vereins  

Organe des Vereines sind der Vorstand (§ 8) 
und die Mitgliederversammlung (§ 9).  

§8 Vorstand  

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus  

• dem/der Vorsitzenden  

• dem/der stv. Vorsitzenden  

• dem/der Schriftführer/in  

• dem/der stv. Schriftführer/in  

• dem/der Kassierer/in  

• dem/der stv. Kassierer/in  

Die Stellvertreter/innen nehmen an den 
Vorstandssitzungen. Bis zu zwei weitere Per-
sonen können von der Mitgliederversamm-
lung als Beisitzer:in berufen werden. Diese 
nehmen an den Vorstandssitzungen als Bei-
sitzer/innen teil. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außerge-
richtlich von dem/der Vorsitzenden und ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied gemein-
sam vertreten.  

(3) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von 3 Jahren ge-
wählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt.  



ehrenamtlich. Aufwendungen, soweit sie 
vorher vom Vorstand gebilligt wurden, wer-
den erstattet.  

(7) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die 
von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/de-
ren Verhinderung von dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden einberufen werden; 
die Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt zu werden. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden.  

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 3 Vorstandsmitglieder, darunter 
mindestens der/die Vorsitzende bzw. 
der/die stv. Vorsitzende anwesend sind. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des/der Vorsitzenden.  

(9) Der Vorstand kann im schriftlichen Ver-
fahren beschließen, wenn alle Vorstands-
mitglieder dem Gegenstand der Beschluss-
fassung zustimmen.  

§9 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung findet als 
Jahreshauptversammlung einmal jährlich 
bis spätestens zum 31.03. statt.  

Weitere Mitgliederversammlungen kann 
der/die Vorsitzende bei Bedarf einberufen. 
Der/Die Vorsitzende muss sie einberufen, 
wenn der geschäftsführende Vorstand oder 
1/5 der Mit-glieder des Vereins dies schrift-
lich beantragen. Die Mitglieder sind durch 
den Vorstand unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich einzuladen.  

(2) Der Mitgliederversammlung sind vorbe-
halten:  

a) die Wahl des Vorstandes,  
b) die Wahl der Kassenprüferrinnen,  
c) die Festsetzung der Mitgliederbei-

träge,  
d) der Beschluss über die grundsätzli-

che Verwendung der eingegangenen 
Spenden und Beiträge. Über die Ver-
wendung im Einzelfall kann die 

(4) Die Wahlen zum Vorstand erfolgen durch 
Zuruf, soweit die Mitgliederversammlung 
nicht mit Stimmenmehrheit geheime Wah-
len bestimmt.  

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiede-
nen eine/n Nachfolger/in wählen.  

(6) Der Vorstand führt die laufenden Ge-
schäfte des Vereins. Seine Tätigkeit ist eh-
renamtlich. Aufwändungen, soweit sie vor-
her vom Vorstand gebilligt wurden, werden 
erstattet.  

(7) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die 
von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/de-
ren Verhinderung von dem/der stellvertre-
tenden Vorsitzenden einberufen werden; 
die Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt zu werden. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden.  

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 3 Vorstandsmitglieder, darunter 
mindestens der/die Vorsitzende bzw. 
der/die stv. Vorsitzende anwesend sind. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des/der Vorsitzenden oder bei des-
sen/deren Verhinderung die Stimme des/r 
stellvertretenden Vorsitzenden.  

(9) Der Vorstand kann im schriftlichen Ver-
fahren beschließen, wenn alle Vorstands-
mitglieder dem Gegenstand der Beschluss-
fassung zustimmen.  

§9 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung findet als 
Jahreshauptversammlung einmal jährlich 
bis spätestens zum 31.03. statt. Die Mitglie-
derversammlung kann auch digital durchge-
führt werden. 

Weitere Mitgliederversammlungen kann 
der/die Vorsitzende bei Bedarf einberufen. 
Der/Die Vorsitzende muss sie einberufen, 
wenn der geschäftsführende Vorstand oder 
1/5 der Mitglieder des Vereins dies 



Mitgliederversammlung den Vor-
stand ermächtigen.  

e) Entgegennahme des Geschäftsbe-
richtes und der Jahresrechnung des 
Vorstandes,  

f) Entlastung des Vorstandes,  
g) die Änderung der Satzung,  
h) die Auflösung des Vereins.  

(3) Für die Änderung der Satzung und die 
Auflösung des Vereins sind die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und eine Mehrheit von 2/3 der erschiene-
nen Mitglieder erforderlich. Ist in diesen 
Fällen eine Angelegenheit wegen Beschluss-
unfähigkeit zurückgestellt worden und wird 
die Mitgliederversammlung über denselben 
Gegenstand einberufen, so entscheidet sie 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen.  

§10 Niederschriften  

Über die im Vorstand und in der Mitglieder-
versammlung gefassten Beschlüsse ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von dem/der 
Vorsitzenden und dem Schriftführer/der 
Schriftführerin zu unterzeichnen ist.  

§11 Auflösung  

(1) Die Auflösung des Vereins kann in einer 
Mitgliederversammlung nur beschlossen 
werden, wenn sie bei der Einladung aus-
drücklich als Tagesordnung benannt worden 
ist.  

(2) Im Falle der Auflösung und Aufhebung 
des Vereins oder bei Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vereinsvermö-
gen an die Gemeinde Holzwickede mit der 
Auflage, dass es nur für den im § 2 dieser 
Satzung bestimmten Zweck verwendet wer-
den darf.  

(3) Kann der Zweck nicht erfüllt werden, 
sind die Mittel für andere gemeinnützige 
Vereine zu verwenden.  

§12 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Beschluss-
fassung in Kraft.  

schriftlich beantragen. Die Mitglieder sind 
durch den Vorstand unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung mindestens zwei Wochen vor 
dem Versammlungstermin schriftlich einzu-
laden.  

(2) Der Mitgliederversammlung sind vorbe-
halten:  

a) die Wahl des Vorstandes,  
b) die Wahl der Kassenprüferr/innen,  
c) die Festsetzung der Mitgliedersbei-

träge,  
d) der Beschluss über die grundsätzli-

che Verwendung der eingegangenen 
Spenden und Beiträge. Über die Ver-
wendung im Einzelfall kann die Mit-
gliederversammlung den Vorstand 
ermächtigen.  

e) Entgegennahme des Geschäftsbe-
richtes und der Jahresrechnung des 
Vorstandes,  

f) Entlastung des Vorstandes,  
g) die Änderung der Satzung,  
h) die Auflösung des Vereins.  

(3) Über Satzungsänderungen kann im Rah-
men der Mitgliederversammlung mit einfa-
cher Mehrheit entschieden werden. 

Für die Änderung der Satzung und die Auf-
lösung des Vereins sind die Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
und eine Mehrheit von 2/3 der erschiene-
nen Mitglieder erforderlich. Ist in diesem 
Fall die Angelegenheit wegen Beschlussun-
fähigkeit zurückgestellt worden und wird die 
Mitgliederversammlung über denselben Ge-
genstand einberufen, so entscheidet sie 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen.  

§10 Niederschriften  

Über die im Vorstand und in der Mitglieder-
versammlung gefassten Beschlüsse ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die von dem/der 
Vorsitzenden oder dem/der stv. Vorsitzen-
den und dem Schriftführer/der Schriftführe-
rin und einem weiteren Vorstandsmitglied 
zu unterzeichnen ist.  

 



Holzwickede, den 30.09.1998 

 

§11 Auflösung  

(1) Die Auflösung des Vereins kann in einer 
Mitgliederversammlung nur beschlossen 
werden, wenn sie bei der Einladung aus-
drücklich als Tagesordnung benannt worden 
ist.  

(2) Im Falle der Auflösung und Aufhebung 
des Vereins oder bei Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vereinsvermö-
gen an die Gemeinde Holzwickede mit der 
Auflage, dass es nur für den im § 2 dieser 
Satzung bestimmten Zweck verwendet wer-
den darf.  

(3) Kann der Zweck nicht erfüllt werden, 
sind die Mittel für andere gemeinnützige 
Vereine zu verwenden.  

§12 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Beschluss-
fassung in Kraft.  

Holzwickede, den 30.09.1998 13.05.2025 

 

 


